
18TH Summer School on  
European Business Law 2024 

The Center for Business and Corporate Law at the Heinrich Heine University in 
Düsseldorf will host the 18th Summer School on European Business Law 2024 
from July 15-26, 2024.  

The comprehensive curriculum on European and international Business Law en-
ables you to expand your knowledge of business law in an interdisciplinary and 
European context. It is also a unique opportunity to improve your professional 
and scientific skills in the areas of Corporate, Restructuring and Competition. 

You will be part of an intensive program on European and international Business 
Law, conducted by experienced speakers from academia and the legal practice.  

Please finde more information and the preliminary programme on: 

http://iur.duslaw.de/vortrags-veranstaltungen/summer-school-on-european-business-
law.html 



Bedingungen für die Teilnahme an der Summer School on European Business Law 

2024 (SSEBL) durch Studierende der Schwerpunktbereiche 2a und 2b der Juristi-

schen Fakultät Düsseldorf: 

- Die von dem Institut für Unternehmensrecht vom 15. - 26. Juli 2024 

veranstaltete SSEBL kann von Studierenden der Schwerpunktbereiche 2a und 

2b als vorgezogenes Aufbaumodul „European Business Law“ gewählt 

werden.

- Das Aufbaumodul „European Business Law“ ergänzt die Schwerpunktveran-

staltungen um einen europäischen und fachübergreifenden Blickwinkel. Hier-

durch werden die Studierenden befähigt, die Erkenntnisse aus einzelnen Ver-

anstaltungen in einen größeren europäischen Zusammenhang einzuordnen.

- Für die Teilnahme an der gesamten zweiwöchigen SSEBL können sich die Stu-

dierenden der Schwerpunktbereiche 2a und 2b für das Aufbaumodul „European 

Business Law“ 2 Semesterwochenstunden (SWS) anrechnen lassen.

- Alle Vorlesungen des Moduls „European Business Law“ werden in englischer 
Sprache abgehalten.

- Studierende können dem Prüfungsamt das Aufbaumodul „European Business 

Law“ als belegte Veranstaltung im Sinne von § 7 Abs. 1 Schwerpunktbereichs-

prüfungsordnung (SchwPO) mitteilen.

- Je nach Teilgebiet des Aufbaumoduls „European Business Law“, das Prüfungs-

gegenstand ist, wird die Prüfung (Hausarbeit oder mündliche Prüfung) von Frau 

Professorin Dr. Preuß, Herrn Professor Dr. Podszun oder Herrn Professor Dr. 

Kersting, LL.M. (Yale) abgehalten.

- Für Hausarbeiten im Aufbaumodul „European Business Law“ gilt:

Bei der Mitteilung nach § 7 Abs. 1 Satz 2 SchwPO können die Studierenden 

angeben, ob sie für den Fall, dass ihnen das Aufbaumodul „European Business 

Law“ als Hausarbeitsthema zugeteilt wird, die Hausarbeit in englischer oder 

deutscher Sprache anfertigen möchten.

- Für mündliche Prüfungen gilt:

Bei der Mitteilung nach § 7 Abs. 1 Satz 2 SchwPO i. V. m. § 9 Abs. 1 

SchwPO können die Studierenden angeben, ob sie für den Fall, dass ihnen 

das Aufbaumodul „European Business Law“ für die mündliche Prüfung 

zugeteilt wird, die Prüfung in englischer oder deutscher Sprache abhalten 

möchten.




